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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
11. Januar 2011 

Fünfundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 99 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/65/412)] 

65/87. Dreißigster Jahrestag des Instituts der Vereinten Nationen für 
Abrüstungsforschung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 34/83 M vom 11. Dezember 1979, in der sie den 
Generalsekretär darum ersuchte, auf der Grundlage der Empfehlungen in dem Bericht des 
Generalsekretärs1 das Institut der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung zu gründen, 

 unter erneutem Hinweis auf ihre Resolution 39/148 H vom 17. Dezember 1984, in der 
sie die Satzung des Instituts billigte, die Regierungen erneut bat, die Leistung freiwilliger 
Beiträge an das Institut zu erwägen, und den Generalsekretär ersuchte, das Institut weiterhin 
administrativ und anderweitig zu unterstützen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/62 G vom 4. Dezember 1990, 55/35 A vom 
20. November 2000 und 60/89 vom 8. Dezember 2005 über den zehnten beziehungsweise 
zwanzigsten und fünfundzwanzigsten Jahrestag des Instituts, 

 in der Erwägung, dass die internationale Gemeinschaft weiter Zugang zu unabhängi-
gen und eingehenden Forschungsarbeiten über Sicherheitsfragen und über die Aussichten 
für die Abrüstung und die Nichtverbreitung haben muss, 

 unterstreichend, dass das Institut einen besonders maßgeblichen Beitrag zu den Über-
legungen und Analysen zu Fragen der internationalen Sicherheit im aktuellen Kontext leis-
tet, 

 anerkennend, dass das Institut durch seine Forschungsarbeiten, Seminare, Netzwerke, 
externen Kommunikationstätigkeiten und Veröffentlichungen, darunter Disarmament  
Forum (Abrüstungsforum), bei den laufenden Abrüstungsverhandlungen und den Anstren-
gungen zur Gewährleistung einer höheren internationalen Sicherheit auf einem immer nied-
rigeren Rüstungsstand behilflich sein und zu den diesbezüglichen Aufklärungsmaßnahmen 
beitragen kann, 

_______________ 
1 A/34/589. 
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 davon Kenntnis nehmend, dass die Empfehlung des Beirats für Abrüstungsfragen, zu-
sätzlich zu den Kosten für den Direktor auch die Kosten für das Kernpersonal des Instituts 
aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen zu finanzieren, noch nicht umgesetzt 
wurde2, 

 1. begrüßt den dreißigsten Jahrestag der Gründung des Instituts der Vereinten Na-
tionen für Abrüstungsforschung; 

 2. anerkennt die Wichtigkeit, die Aktualität und die hohe Qualität der Arbeit des 
Instituts; 

 3. gibt erneut ihrer Überzeugung Ausdruck, dass das Institut auch weiterhin unab-
hängige Forschungsarbeiten über abrüstungs- und sicherheitsbezogene Probleme sowie spe-
zialisierte Forschungsarbeiten durchführen sollte, die einen hohen Grad an Fachwissen er-
fordern; 

 4. betont, welche Bedeutung dem Institut als eigenständiger, autonomer Institution 
zukommt, die durch ihre Forschungs-, Analyse- und sonstigen Tätigkeiten zu Fortschritten 
bei der Abrüstung und letztendlich zu einer sichereren Welt beiträgt; 

 5. unterstreicht den Beitrag, den das Institut auf dem Gebiet der Abrüstungs- und 
Nichtverbreitungserziehung in allen Weltregionen leistet und weiter leisten soll; 

 6. appelliert an alle Mitgliedstaaten, auch weiterhin finanzielle Beiträge an das In-
stitut zu leisten, um seine Lebensfähigkeit und die Qualität seiner Arbeit auf lange Sicht si-
cherzustellen; 

 7. empfiehlt dem Generalsekretär, die einschlägigen Empfehlungen des Kuratori-
ums des Instituts3 zur Finanzierung des Instituts im Rahmen der vorhandenen Mittel umzu-
setzen. 

60. Plenarsitzung 
8. Dezember 2010 

_______________ 
2 Siehe A/60/285; siehe auch A/65/177 und A/65/228. 
3 Das Kuratorium besteht aus den Mitgliedern des Beirats für Abrüstungsfragen mit Ausnahme des 
Direktors des Instituts der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung, der dem Beirat von Amts wegen 
angehört. 


